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24.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
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Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

§ 5 Abs. 2 b KAG-LSA und § 5 Abs. 1 KAG-LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Gemäß § 5 Abs. 2 b KAG-LSA soll die zur Berechnung der Gebühr notwendige 
Kostenermittlung für einen Kalkulationszeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigt. 
Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten 
Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. 
Die letzte Kalkulation der Wochenmarktgebühren fand 2014 statt. Daher wurde eine 
Neukalkulation unumgänglich. Die bisherigen Standgebühren betragen „voller“ 
Gebührensatz 5,94 €/lfm ohne Umsatzsteuer und der „ermäßigte“ Gebührensatz 5,05 €/lfm.
Nach erfolgter Kalkulation sollen die Gebührensätze der Standgebühren auf 2,99 €/lfm 
„voller“ Gebührensatz und 2,54 €/lfm „ermäßigter“ Gebührensatz ohne Umsatzsteuer 
geändert werden.

Grund für die Gebührensenkung sind unter anderem die gesunkenen sächlichen Ausgaben 
und weniger Personalkosten.
Durch Rückgang der Anzahl der Markthändler (Gründe: Renteneintritt ohne Nachfolger, 
Mangel an Personal etc.) wurde weniger Fläche in Anspruch genommen und genutzt. 
Daraus folgten geringere Ausgaben für Sachkosten (z. Bsp. Büromittel, Telefonate, Ausfall 
Senkelektranten).
Die Personalkosten sind gegenüber der letzten Kalkulation verringert wurden, da der Einsatz 
von 20 h auf 10 h aufgrund von Umstrukturierungen reduziert werden konnte. Seit 2012 
erfolgt keine Barkassierung mehr. Die Abrechnung erfolgt einmal monatlich in Form eines 
Gebührenbescheides. Dadurch wurde der Personaleinsatz der Marktmeister deutlich 
reduziert.

Die Kosten für den Strom waren in den letzten Jahren konstant und kostendeckend. Jeder 
Markthändler ist einer Stromverbrauchsklasse zugeordnet. 

Neu hinzukommende Markthändler werden entsprechend der Ausstattung in eine der sechs 
Verbrauchsklassen zugeordnet.

Es wurde eine Wasser- und Abwasserverbrauchsanalyse durchgeführt. Die Kosten für 
Wasser und Abwasser waren in den letzten Jahren konstant. Im Kalkulationszeitraum 2014 
war ein erhöhter Wasserverbrauch zu verzeichnen, der auf Frostschäden (z. Bsp. Haarriss 
in der Wasserleitung) und durch Schäden durch unbekannte Dritte entstanden ist. Die sich 
daraus ergebenen erhöhten Kosten können den Händlern jedoch nicht in Rechnung gestellt 
werden. Die bisherige Wasser- und Abwasserpauschale in Höhe von 0,19 € für Wasser und 
0,22 € für Abwasser bleibt daher bestehen.
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Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


 


 


Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des 


Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 


5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 


13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 


(GVBl. LSA S. 202), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


02.11.2017 folgende Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt 


Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


Inhaltsübersicht 


 


§ 1 Gebührenpflicht  § 6 Auskunftspflicht 


§ 2 Gebühren  § 7 Billigkeitsmaßnahmen 


§ 3 Auslagen  § 8 Sprachliche Gleichstellung 


§ 4 Kostenschuldner  § 9 Inkrafttreten 


§ 5 Entstehung und Fälligkeit der 


Kostenschuld 


   


 


 


§ 1 


Gebührenpflicht 


 


(1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem Wochenmarkt der Stadt Köthen (Anhalt) 


und ihre Versorgung mit Energie sowie der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser 


werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren und Auslagen erhoben. 2Von einer 


Gebührenerhebung kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches 


Interesse besteht. 


 


(2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen aufgrund anderer Rechtsvorschriften 


bleibt unberührt. 
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§ 2 


Gebühren 


 


(1) 1Die Standplatzgebühren betragen: 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufseinrichtungen mit einer Verkaufsfront von 


nicht mehr als 2 m 2,54 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag, 


2. im Übrigen 2,99 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag. 


2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des zugewiesenen Standplatzes auf der 


Verkaufsseite. ³Die Berechnung der Gebühr erfolgt zentimetergenau. 


 


(2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,19 Euro. 


2Die Gebühr für Abwasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,22 Euro. 


 


(3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Stromverbrauchsklassen pauschal erhoben. 


2Die Gebühr beträgt: 


1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 0,34 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 1), 


2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 kWh bis zu 6 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 1,00 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 2), 


3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 kWh bis zu 12 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 2,58 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 3), 


4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 kWh bis zu 18 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 3,90 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 4), 


5. bei einem Energieverbrauch von mehr als 18 kWh bis zu 24 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 5,44 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 5), 


6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 


8,59 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 6). 


 


(4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse erfolgt durch die Marktaufsicht 


entsprechend des Energiebedarfs der Verkaufseinrichtung. 


 


(5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf eigene Kosten installiert, so kann eine 


tatsächliche Verbrauchsabrechnung mittels Zählerablesung erfolgen. 2Die Höhe des 


Entgeltes richtet sich dann nach den jeweils gültigen Tarifen des Energieversorgers. 


 


(6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. 
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§ 3 


Auslagen 


 


1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung eines zugeteilten Standplatzes Auslagen 


durch die Stadt Köthen (Anhalt) notwendig, die nicht bereits mit einer Gebühr abgegolten 


sind, so hat der Kostenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu erstatten. 2Dies gilt auch, 


wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. 


 


 


§ 4 


Kostenschuldner 


 


(1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kostenschuldner) ist derjenige, dem der 


Standplatz zugewiesen wurde. 2Nutzt tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete 


Person den Standplatz, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichneten Person 


als Gesamtschuldner. 


 


(2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. 


 


 


§ 5 


Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld 


 


1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit der Zuteilung des Standplatzes, soweit 


nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. 2Alle weiteren 


Gebühren entstehen und werden fällig mit Inanspruchnahme des Strom- bzw. 


Wasseranschlusses, soweit nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 


 


 


§ 6 


Auskunftspflicht 


 


(1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der 


Gebühren und Auslagen erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer entgegen 


Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren oder 


Auslagen erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte nicht erteilt. 2Die jeweilige 


Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 


 


 


§ 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


 


1Kosten können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit 


eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 


Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 


unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 


 


 


§ 8 


Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


 


 


§ 9 


Inkrafttreten 


 


(1) Diese Satzung tritt am 01.12.2017 in Kraft. 


 


(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhebung von 


Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) vom 01.02.2015 außer Kraft. 


 


 


 


 


Köthen (Anhalt), ……………………… 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Marktgebührensatzung 2017.pdf
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für 


die Stadt Köthen (Anhalt) 


 Satzung über die Erhebung von Wochenmarkt-


gebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


   


Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kom-


munalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 


LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 5 


des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), 


zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 


(GVBl. LSA S. 202), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) 


in seiner Sitzung am 02.11.2017 folgende Satzung über die 


Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen 


(Anhalt) beschlossen: 


Keine Bemerkungen. Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 


des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 


LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 5 des Kommunal-


abgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 13.12.1996 


(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz 


vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Stadt-


rat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


11.12.2014 folgende Satzung über die Erhebung 


von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen 


(Anhalt) beschlossen: 


   


Inhaltsübersicht Keine Bemerkungen. Inhaltsübersicht 


§ 1 Gebührenpflicht § 6 Auskunftspflicht  § 1 Gebührenpflicht § 6 Auskunftspflicht 


§ 2 Gebühren § 7 Billigkeitsmaßnahmen  § 2 Gebühren § 7 Billigkeitsmaßnahmen 


§ 3 Auslagen § 8 Sprachliche Gleichstellung  § 3 Auslagen § 8 Sprachliche Gleichstel-


lung 


§ 4 Kostenschuldner § 9 Inkrafttreten  § 4 Kostenschuldner § 9 Inkrafttreten 


§ 5 Entstehung und Fälligkeit 


der Kostenschuld 


   § 5 Entstehung und Fälligkeit 


der Kostenschuld 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


§ 1 


Gebührenpflicht 


 § 1 


Gebührenpflicht 


   


(1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem Wochen-


markt der Stadt Köthen (Anhalt) und ihre Versorgung mit Ener-


gie sowie der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser 


werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren und Ausla-


gen erhoben. 2Von einer Gebührenerhebung kann ganz oder 


teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches Interesse 


besteht. 


 (1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem 


Wochenmarkt der Stadt Köthen (Anhalt) und ihre 


Versorgung mit Energie sowie der Ver- und Entsor-


gung von Wasser und Abwasser werden nach Maß-


gabe dieser Satzung Gebühren und Auslagen erho-


ben. 2Von einer Gebührenerhebung kann ganz oder 


teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches 


Interesse besteht. 


   


(2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen aufgrund 


anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 


Keine Änderungen (2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen 


aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unbe-


rührt. 


   


   


§ 2 


Gebühren 


  


   


(1) 1Die Standplatzgebühren betragen: geänderte Gebühren (1) 1Die Standplatzgebühren betragen: 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufseinrichtungen mit 


einer Verkaufsfront von nicht mehr als 2 m 2,54 Euro je 


laufenden Meter Verkaufsfront und Tag, 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufsein-


richtungen mit einer Verkaufsfront von nicht 


mehr als 2 m 5,05 Euro je laufenden Meter 


Verkaufsfront und Tag, 


2. im Übrigen 2,99 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront 


und Tag. 


2. im Übrigen 5,94 Euro je laufenden Meter 


Verkaufsfront und Tag. 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des zugewiese-


nen Standplatzes auf der Verkaufsseite. 3Die Berechnung der 


Gebühr erfolgt zentimetergenau. 


 2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des 


zugewiesenen Standplatzes auf der Verkaufsseite. 


3Die Berechnung der Gebühr erfolgt zentimeterge-


nau. 


   


(2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und Verkaufs-


einrichtung pauschal 0,19 Euro. 2Die Gebühr für Abwasser 


beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,22 Euro. 


Keine Änderung (2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und 


Verkaufseinrichtung pauschal 0,19 Euro. 2Die Ge-


bühr für Abwasser beträgt pro Tag und Verkaufsein-


richtung pauschal 0,22 Euro. 


   


(3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Stromverbrauchs-


klassen pauschal erhoben. 2Die Gebühr beträgt: 


Keine Änderungen (3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Strom-


verbrauchsklassen pauschal erhoben. 2Die Gebühr 


beträgt: 


1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 0,34 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 1), 


 1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro 


Tag und Verkaufseinrichtung 0,34 Euro pro 


Tag (Stromverbrauchsklasse 1), 


2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 kWh bis zu 


6 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 1,00 Euro pro 


Tag (Stromverbrauchsklasse 2), 


 2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 


kWh bis zu 6 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 1,00 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 2), 


3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 kWh bis zu 


12 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 2,58 Euro pro 


Tag (Stromverbrauchsklasse 3), 


 3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 


kWh bis zu 12 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 2,58 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 3), 


4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 kWh bis 


zu 18 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 3,90 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 4), 


 4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 


kWh bis zu 18 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 3,90 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 4), 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


5. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 18 kWh bis 


zu 24 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 5,44 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 5), 


 5. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 18 


kWh bis zu 24 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 5,44 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 5), 


6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 kWh pro 


Tag und Verkaufseinrichtung 8,59 Euro pro Tag (Strom-


verbrauchsklasse 6). 


 6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 


kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 8,59 


Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 6). 


   


(4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse erfolgt durch 


die Marktaufsicht entsprechend des Energiebedarfs der Ver-


kaufseinrichtung. 


Keine Änderungen (4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse 


erfolgt durch die Marktaufsicht entsprechend des 


Energiebedarfs der Verkaufseinrichtung. 


   


(5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf eigene 


Kosten installiert, so kann eine tatsächliche Verbrauchsabrech-


nung mittels Zählerablesung erfolgen. 2Die Höhe des Entgeltes 


richtet sich dann nach den jeweils gültigen Tarifen des Energie-


versorgers. 


Keine Änderungen. (5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf 


eigene Kosten installiert, so kann eine tatsächliche 


Verbrauchsabrechnung mittels Zählerablesung er-


folgen. 2Die Höhe des Entgeltes richtet sich dann 


nach den jeweils gültigen Tarifen des Energiever-


sorgers. 


   


(6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer 


erhoben. 


Keine Änderung (6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche 


Umsatzsteuer erhoben. 


   


   


§ 3 


Auslagen 


  


   


1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung eines zugeteil-


ten Standplatzes Auslagen durch die Stadt Köthen (Anhalt) 


Keine Änderung 1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung 


eines zugeteilten Standplatzes Auslagen durch die 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


notwendig, die nicht bereits mit einer Gebühr abgegolten sind, 


so hat der Kostenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu er-


statten. 2Dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten 


ist. 


Stadt Köthen (Anhalt) notwendig, die nicht bereits 


mit einer Gebühr abgegolten sind, so hat der Kos-


tenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu erstat-


ten. 2Dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu ent-


richten ist. 


   


   


§ 4 


Kostenschuldner 


 § 4 


Kostenschuldner 


   


(1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kostenschuldner) 


ist derjenige, dem der Standplatz zugewiesen wurde. 2Nutzt 


tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete Person 


den Standplatz, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 


bezeichneten Person als Gesamtschuldner. 


Keine Änderungen (1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kosten-


schuldner) ist derjenige, dem der Standplatz zuge-


wiesen wurde. 2Nutzt tatsächlich eine andere als die 


in Satz 1 bezeichnete Person den Standplatz, so 


haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichne-


ten Person als Gesamtschuldner. 


   


(2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. Keine Änderungen (2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamt-


schuldner. 


   


§ 5 


Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld 


  


   


1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit der Zuteilung 


des Standplatzes, soweit nicht durch Gebührenbescheid ein 


anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. 2Alle weiteren Ge-


bühren entstehen und werden fällig mit Inanspruchnahme des 


Strom- bzw. Wasseranschlusses, soweit nicht durch Gebüh-


Keine Änderungen 1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit 


der Zuteilung des Standplatzes, soweit nicht durch 


Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 2Alle weiteren Gebühren entstehen 


und werden fällig mit Inanspruchnahme des Strom- 
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renbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. bzw. Wasseranschlusses, soweit nicht durch Ge-


bührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 


   


§ 6 


Auskunftspflicht 


 § 6 


Auskunftspflicht 


   


(1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf Verlangen die 


zur Festsetzung der Gebühren und Auslagen erforderlichen 


mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 


Keine Änderungen. (1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf 


Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren und 


Auslagen erforderlichen mündlichen und schriftli-


chen Auskünfte zu erteilen. 


   


(2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG 


LSA handelt, wer entgegen Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig 


auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren oder Ausla-


gen erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte 


nicht erteilt. 2Die jeweilige Ordnungswidrigkeit kann mit einer 


Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 


Keine Änderungen (2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 


Nr. 2 KAG LSA handelt, wer entgegen Absatz 1 


vorsätzlich oder fahrlässig auf Verlangen die zur 


Festsetzung der Gebühren oder Auslagen erforder-


lichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte nicht 


erteilt. 2Die jeweilige Ordnungswidrigkeit kann mit 


einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet wer-


den. 


   


   


§ 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


 § 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


   


1Kosten können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 


die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 


Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-


Keine Änderungen. 1Kosten können ganz oder teilweise gestundet wer-


den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebli-


che Härte für den Schuldner bedeuten würde und 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


dung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren Einziehung nach 


Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 


erlassen werden. 


der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 


erscheint. 2Ist deren Einziehung nach Lage des 


Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 


erlassen werden. 


   


   


§ 8 


Sprachliche Gleichstellung 


 § 8 


Sprachliche Gleichstellung 


   


Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 


weiblicher und männlicher Form. 


Keine Änderungen. Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten 


jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


   


   


§ 9 


Inkrafttreten 


 § 9 


Inkrafttreten 


   


(1) Diese Satzung tritt am 01.12.2017 in Kraft. Keine Bemerkungen. (1) Diese Satzung tritt am 01.02.2015 in Kraft. 


   


(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhe-


bung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


vom 01.02.2015 außer Kraft. 


Keine Bemerkungen. 2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über 


die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die 


Stadt Köthen (Anhalt) vom 06.11.2009 außer Kraft. 
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Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


 


 


Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des 


Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 


5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 


13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2014 


(GVBl. LSA S. 288), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


11.12.2014 folgende Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt 


Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


Inhaltsübersicht 


 


§ 1 Gebührenpflicht  § 6 Auskunftspflicht 


§ 2 Gebühren  § 7 Billigkeitsmaßnahmen 


§ 3 Auslagen  § 8 Sprachliche Gleichstellung 


§ 4 Kostenschuldner  § 9 Inkrafttreten 


§ 5 Entstehung und Fälligkeit der 


Kostenschuld 


   


 


 


§ 1 


Gebührenpflicht 


 


(1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem Wochenmarkt der Stadt Köthen (Anhalt) 


und ihre Versorgung mit Energie sowie der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser 


werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren und Auslagen erhoben. 2Von einer 


Gebührenerhebung kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches 


Interesse besteht. 


 


(2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen aufgrund anderer Rechtsvorschriften 


bleibt unberührt. 
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§ 2 


Gebühren 


 


(1) 1Die Standplatzgebühren betragen: 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufseinrichtungen mit einer Verkaufsfront von 


nicht mehr als 2 m 5,05 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag, 


2. im Übrigen 5,94 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag. 


2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des zugewiesenen Standplatzes auf der 


Verkaufsseite. ³Die Berechnung der Gebühr erfolgt zentimetergenau. 


 


(2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,19 Euro. 


2Die Gebühr für Abwasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,22 Euro. 


 


(3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Stromverbrauchsklassen pauschal erhoben. 


2Die Gebühr beträgt: 


1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 0,34 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 1), 


2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 kWh bis zu 6 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 1,00 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 2), 


3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 kWh bis zu 12 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 2,58 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 3), 


4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 kWh bis zu 18 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 3,90 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 4), 


5. bei einem Energieverbrauch von mehr als 18 kWh bis zu 24 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 5,44 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 5), 


6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 


8,59 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 6). 


 


(4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse erfolgt durch die Marktaufsicht 


entsprechend des Energiebedarfs der Verkaufseinrichtung. 


 


(5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf eigene Kosten installiert, so kann eine 


tatsächliche Verbrauchsabrechnung mittels Zählerablesung erfolgen. 2Die Höhe des 


Entgeltes richtet sich dann nach den jeweils gültigen Tarifen des Energieversorgers. 


 


(6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. 
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§ 3 


Auslagen 


 


1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung eines zugeteilten Standplatzes Auslagen 


durch die Stadt Köthen (Anhalt) notwendig, die nicht bereits mit einer Gebühr abgegolten 


sind, so hat der Kostenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu erstatten. 2Dies gilt auch, 


wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. 


 


 


§ 4 


Kostenschuldner 


 


(1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kostenschuldner) ist derjenige, dem der 


Standplatz zugewiesen wurde. 2Nutzt tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete 


Person den Standplatz, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichneten Person 


als Gesamtschuldner. 


 


(2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. 


 


 


§ 5 


Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld 


 


1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit der Zuteilung des Standplatzes, soweit 


nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. 2Alle weiteren 


Gebühren entstehen und werden fällig mit Inanspruchnahme des Strom- bzw. 


Wasseranschlusses, soweit nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 


 


 


§ 6 


Auskunftspflicht 


 


(1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der 


Gebühren und Auslagen erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer entgegen 


Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren oder 


Auslagen erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte nicht erteilt. 2Die jeweilige 


Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 


 


 


§ 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


 


1Kosten können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit 


eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 


Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 


unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 


 


 


§ 8 


Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


 


 


§ 9 


Inkrafttreten 


 


(1) Diese Satzung tritt am 01.02.2015 in Kraft. 


 


(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhebung von 


Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) vom 06.11.2009 außer Kraft. 


 


 


 


 


Köthen (Anhalt), ……………………… 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister    (Siegel) 
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Anlage 4 


Sachdarstellung zur Kalkulation der Wochenmarktgebühren 
 
Vorwort 
 
Die Stadt Köthen (Anhalt) erhebt für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung 
Wochenmarkt Benutzungsgebühren auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA). Gemäß § 5 Abs. 1 KAG-LSA soll das 
Gebührenaufkommen grundsätzlich die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken. 
Die zur Berechnung der Gebühr notwendige Kostenermittlung kann gemäß § 5 Abs. 2 b 
KAG-LSA für einen Kalkulationszeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. 
Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten 
Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen; 
Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieser drei Jahre ausgeglichen werden. 
 


 
Kalkulation der Standgebühren 
 
Die vorliegende Neukalkulation der Standgebühren für die Marktbenutzung resultiert aus den 
tatsächlichen ermittelten Verbrauchswerten der Jahre 2014 – 2016. Für diesen Zeitraum 
wurden die Ausgaben und Einnahmen an Hand der jeweiligen Jahresrechnungen ermittelt 
und gegenübergestellt.  
 
In diesem Zusammenhang wird eine Unterscheidung zwischen reinem Wochenmarkt und 
anderen auf dem Marktplatz durchgeführte Veranstaltungen getroffen. Die Veranstaltungen 
werden aus der Kalkulation der Standgebühren vollkommen herausgerechnet, so dass die in 
der Anlage 5 ermittelten Werte den tatsächlichen Aufwand für den Wochenmarkt beinhalten. 
Daraus wird deutlich, dass bisher der Markt mehr erwirtschaftet hat, als Kosten verursacht 
wurden. 
 
Des Weiteren wird eine Prognoseplanung an Hand der Planansätze für 2017 und der 
Planzahlen des Haushaltsplanes für die Jahre 2018 - 2020 erstellt. Die fiktiven Zahlen 
werden benötigt, um die ermittelten Defizite bzw. Überschüsse der Vorjahre gemäß KAG-
LSA im Nachfolgezeitraum auszugleichen. 
 
 
1. Ermittlung der Ausgaben 
 
Personalaufwand 
Der zeitliche Umfang der Markttätigkeit beträgt in den Jahren 2014 – 2016  
10 Wochenstunden (5 Wochenstunden pro Angestellter). 
 
Die benannten Beträge in den Untersachkonten entsprechen den tatsächlich geleisteten 
Bezügen. 
Für die Jahre 2018 – 2020 werden Bezüge auf Grundlage der Jahresrechnung 2016 mit 
weiterer Gehaltssteigerung angesetzt. 
Sollte sich im Laufe der Jahre hier eine wesentliche Änderung ergeben, kann jederzeit eine 
Nachkalkulation erfolgen bzw. spätestens nach Ablauf von 3 Jahren wird eine Neukalkulation 
erforderlich sein. 
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Sächliche Ausgaben 
In den sächlichen Ausgaben sind die Sachkosten, Kosten für Wartung und Instandsetzung, 
Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungen, Steuern und Kalkulatorische Kosten 
zusammengefasst.  
 
Sachkosten 
Die aufgeführten Werte beinhalten Sachkosten, wie Ausgaben für die Unterhaltung und 
Ergänzung der Büroeinrichtung, Arbeitsmittel, Telefonkosten oder etwa die Büromiete. Diese 
Werte wurden vom Amt 10 auf Grundlage eines Verteilungsmaßstabes (Verteilungsmaßstab 
setzt sich zusammen aus den Bewirtschaftungskosten nach m² der Bürofläche und aus alle 
anderen Sachkosten nach Anzahl der Sachbearbeiter) ermittelt.  
In die Neukalkulation der Marktgebühren fließen diese Kosten nur anteilig, bezogen auf den 
tatsächlichen Aufwand für den Wochenmarkt, ein. 
 
Wartung, Instandsetzung 
Beinhaltet die Kosten der Instandhaltung des Marktes. Hier werden alle Ausgaben für die 
reine Standfläche der Händler zusammengefasst, unter anderen für Schäden an der 
Pflasterung, die durch die Teilnehmer am Wochenmarkt und an den Senkelektranten 
entstanden sind. 
 
Die Wartungskosten für Senkelektranten fließen in voller Höhe in die Neukalkulation ein. Die 
Stadt Köthen (Anhalt) ist zur regelmäßigen Wartung der Elektranten verpflichtet, um jederzeit 
die Sicherheit und einwandfreie Funktion dieser zu gewährleisten.  
 
Die Kosten für den Ein- und Ausbau der Wasseruhren fließen in voller Höhe in die 
Neukalkulation ein. 
 
Unter der Position Versicherung kann nur ein Pauschalbetrag in Ansatz gebracht werden. 
Versichert sind alle Liegenschaften der Stadt Köthen (Anhalt) als Gesamtpaket. Die 
Versicherungskosten für die Marktfläche werden anteilig berücksichtigt. 
 
Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungen 
Hier enthalten ist die Verwaltungskostenpauschale. Diese beinhaltet die Kosten aller 
Querschnittsämter, dass heißt, hier werden die Verwaltungskosten erfasst, die alle 
Mitarbeiter verursachen, welche indirekt mit dem Bereich Marktmeister verbunden sind. 
Soweit sich dieser errechnete Wert nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes verändert hat, 
wird dies im Wege einer Rückbetrachtung bei der dann anstehenden Neukalkulation 
berücksichtigt. 
 
Weiter sind hier Aufwendungen aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnung 
Straßenreinigung (Marktreinigung) enthalten. Der Marktplatz wird täglich vom Bauhof 
gereinigt – Zeitumfang ca. 1 h. Die Händler sind zwar laut Marktsatzung verpflichtet, rund um 
ihren Stand den Marktplatz sauber zu halten, um jedoch jederzeit einen sauberen Marktplatz 
zu gewährleisten, wird auch weiterhin auf die Reinigung durch den Bauhof zurückgegriffen. 
Die Kosten für die Straßenreinigungsgebühr die im Zusammenhang mit der Nutzung durch 
die Wochenmarkthändler anfallen, sind in der Neukalkulation in voller Höhe eingeflossen. 
Diese Gebühr ist vom Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) als Nutzer des 
Wochenmarktes für die Straßenreinigung der Marktumfahrung zu entrichten und wird 
demzufolge auf die Händler umgelegt. 
 
Steuern 
Hierbei handelt es sich um ein „Durchlauf-Untersachkonto“. Die von den Händlern zu 
zahlende Umsatzsteuer wird hier verbucht und an das Finanzamt weitergereicht. Die 
ersichtlichen Ausgaben werden daher neutralisiert und fließen nicht in die kalkulatorische 
Gebührenermittlung ein. 
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Kalkulatorische Kosten 
Der gesamte Marktplatz und damit die Wochenmarktfläche wurde in den Jahren 2003 – 2004 
saniert. Der Eigenanteil der Stadt Köthen (Anhalt) an den Baukosten wird für 19 Jahre als 
kalkulatorische Abschreibung in die Gebührenkalkulation umgelegt. 
 
Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich dabei aus dem Buchungswert der Baukosten zum 
Ende eines jeden Kalenderjahres multipliziert mit dem kalkulatorischen Durchschnitts-
zinssatz des jeweiligen Jahres. 
 
 
2. Ermittlung des Gesamtaufwandes der Jahre 2014-2016 
 
Aus den vorgenannten Posten wurde der Gesamtaufwand nur für den Wochenmarkt 
ermittelt. Mit den laufenden Frontmetern der Markthändler ins Verhältnis gesetzt, konnte so 
ein „voller“ Durchschnittsgebührensatz von 3,77 €/lfm errechnet werden, der im Zeitraum 
2014 bis 2016 von jedem Markthändler hätte gezahlt werden müssen, um kostendeckend zu 
arbeiten – zum Vergleich: der derzeitige „volle“ Gebührensatz beträgt 5,94 €/lfm ohne 
Umsatzsteuer. 
Der weiter ermittelte „ermäßigte“ Durchschnittsgebührensatz beträgt daraufhin 3,20 €/lfm, 
der von Kleinhändlern, wie zum Beispiel den Kleingärtnern, zu entrichten wäre – auch hier 
zum Vergleich: derzeitig beträgt dieser 5,05 €/lfm ohne Umsatzsteuer. 
 
Die errechneten kalkulatorischen Werte und die sich daraus ergebenden kalkulatorischen 
Einnahmen werden mit den tatsächlichen Einnahmen der Standgelder ins Verhältnis gesetzt. 
Es ergibt sich ein Endsaldo von 16.60754 € pro Jahr als Überschuss. 
 
 
3. Ermittlung des Gesamtaufwandes der Jahre 2017 – 2020 
 
Grundlage der Nachkalkulation für die Jahre 2017 – 2020 ist das Ergebnis der 
Jahresrechnung 2016. Dieser Wert wurde mit keiner Kalkulationssteigerung versehen. 
 
Von dem sich daraus ergebenden Gesamtaufwand von 39.500,00 € wird der Jahressaldo 
von 16.607554 € der vergangenen Jahre abgezogen. Gem. § 5 Abs. 2 b KAG-LSA sollen 
Kostenüberschüsse innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden, wenn am Ende 
eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten abweichen. 
Die Stadt Köthen (Anhalt) wird hier für 3 Jahre ansetzen. 
 
 
4. Neue Wochenmarktgebühr 
 
Der sich aus der Kalkulation ergebende Gebührensatz für die Standgebühren der nächsten 
vier Jahre beträgt damit 2,99 €/lfm – ermäßigt 2,54 €/lfm zuzüglich der geltenden 
Umsatzsteuer. Im Vergleich zu den bisherigen Standgebühren ergibt sich eine deutliche 
Gebührensenkung um 49,66 % und bei den ermäßigten Standgebühren eine 
Gebührensenkung um 49,70 %. 
 
Daher ist eine Änderung der Marktgebührensatzung erforderlich. Die neue 
Marktgebührensatzung soll am 24.10.2017 dem Hauptausschuss zur Empfehlung vorgelegt 
und am 02.11.2017 vom Stadtrat beschlossen werden. 
 
 
Anlage 5: Gebührenkalkulation 
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Anlage 5


Wochenmarkt - Gebührenkalkulation -
zu kalkulie-


rendes Jahr
IST IST IST Σ Ø PLAN PLAN PLAN Σ Ø 


Wirtschaftsjahr 2014 2015 2016 2014-2016 2014 - 2016 2017 2018 2019 2020 2018-2020 2018 -2020


2x 5 h 2x 5 h 2x  5 h 2x  5 h 2x  5 h 2x  5 h 2x  5 h


Personalaufwand 13.255,02 € 13.632,72 € 13.632,72 € 40.520,46 € 13.506,82 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 43.500,00 € 14.500,00 €


Sächliche Ausgaben 16.657,38 € 13.009,82 € 16.796,33 € 46.463,53 € 15.487,84 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 €


Gesamtaufwand vor Berücksichtigung des Ø Erfolgssaldos aus 


dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum
29.912,40 € 26.642,54 € 30.429,05 € 86.983,99 € 28.994,66 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 118.500,00 € 39.500,00 €


laufende Meter (lfm) 8.045,35 lfm 7.801,55 lfm 7.202,10 lfm 23.049,00 lfm 7683,00 7.650,00 lfm 7.650,00 lfm 7.650,00 lfm 7.650,00 lfm 22.950,00 lfm 7.650,00 lfm


davon "voller Gebührensatz" 7.727,25 lfm 7.671,15 lfm 7.045,20 lfm 22.443,60 lfm 7481,20 7.500,00 lfm 7.500,00 lfm 7.500,00 lfm 7.500,00 lfm 22.500,00 lfm 7.500,00 lfm


davon "ermäßigter Gebührensatz" 318,10 lfm 130,40 lfm 156,90 lfm 605,40 lfm 201,80 150,00 lfm 150,00 lfm 150,00 lfm 150,00 lfm 450,00 lfm 150,00 lfm


Kosten pro laufenden Meter (ohne Saldo Vorjahre) 3,77 €/lfm 3,77 €/lfm 5,16 €/lfm 5,16 €/lfm


Kostendeckende Gebührensätze (je Frontmeter) - ohne MwSt. -


Verkaufswagen u. geschlossene Stände (5,94 € lfm) " voller" Gebührensatz
45.899,87 € 45.566,63 € 41.848,49 € 3,77 € 3,77 €


Gebührensatz für Kleinhändler (5,05 € lfm) "ermäßigter" Gebührensatz
1.606,41 € 658,52 € 792,35 € 3,20 € 3,20 €


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen (2014 - 2016)


Verkaufswagen u. geschlossene Stände "voller" Gebührensatz  5,94€ 84.612,37 € 28.204,12 €


Gebührensatz für Kleinhändler "ermäßigter" Gebührensatz 5,05 € (85% von 


5,94 €)
1.937,28 € 645,76 €


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen - gesamt - 86.549,65 € 28.849,88 €


Vereinnahmte Standgelder 47.506,27 € 46.225,15 € 42.640,84 € 136.372,26 € 45.457,42 €


Ø je Folgejahr


Differenz zw. kalkulatorischen und vereinnahmten Standgeldern


(im Kalkulationszeitraum 2018 - 2020 auszugleichen)
49.822,61 € 16.607,54 € -49.822,61 € -16.607,54 €


5,16 € 5,16 €


Kosten pro laufenden Meter (Saldo Vorjahre) -2,17 € -2,17 €


Gesamtkosten pro laufenden Meter (inkl. Saldo Vorjahre) 2,99 € 2,99 €


Kostendeckende Gebührensätze (je Frontmeter) - ohne MwSt. -


Verkaufswagen u. geschlossene Stände "voller" Gebührensatz 2,99 €/lfm 2,99 €/lfm


Gebührensatz für Kleinhändler "ermäßigter" Gebührensatz 2,54 €/lfm 2,54 €/lfm


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen


Verkaufswagen u. geschlossene Stände (2,99 € lfm) "voller" Gebührensatz 67.275,00 € 22.425,00 €


Gebührensatz für Kleinhändler (2,54 € lfm= 85% von 2,99 €) "ermäßigter" 


Gebührensatz
1.143,00 € 381,00 €


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen (Standgelder) 2018 - 2020                                    


Ø Folgejahr 
68.418,00 € 22.806,00 €


Kalkulatorische Kosten 2018 - 2020 / Ø Folgejahr 68.677,39 € 22.892,46 €


Kalkulatorischer Erfolgssaldo -259,39 -86,46 €


für 3 Jahe Folgejahr
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